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Übersicht der Maßnahmen im Abwasserbereich

Kläranlagen

Misch- und 

Niederschlagswasser



Niederschlagsentwässerung 

von außerörtlichen Straßen

✓ Für den Außenbereich der Niederschlagsentwässerung von 

Bundes- und Landstraßen wurde aktuell ein NBK für NRW 

erarbeitet.

✓ Priorisierung der enthaltenen Maßnahmen erfolgte gemäß 

abgestimmten Bewertungsansätzen.

✓ Abstimmung zwischen MULNV, Straßen NRW und VM 

erfolgt (Inhalt s. Vortrag von Herrn Haase vom Landesbetrieb Straßen NRW) 

➢ Seit 01.01.2021 Zuständigkeit für Bundesautobahnen bei 

Autobahn GmbH; aktueller BWP enthält Maßnahmen an 

Autobahnen (Ursprung NBK-Straßen NRW), die nicht mit 

der Autobahn GmbH abgestimmt werden konnten; aktuell 

erfolgt die Abstimmung mit der Autobahn GmbH zu den 

Möglichkeiten der Umsetzung.



Mikroschadstoffreduzierung –

Strategie und Umsetzung in NRW

▪ Zielsetzungen sind die Vermeidung und der weitgehende 

Rückhalt von Mikroschadstoffen 

▪ umfassender Ansatz: Dazu gehören sowohl Maßnahmen zur 

Vermeidung und Verminderung der Mikroschadstoffe an der 

Quelle, als auch Maßnahmen zur Ertüchtigung kommunaler 

Kläranlagen sowie Maßnahmen bei der 

Trinkwasseraufbereitung. 

▪ Kläranlagen-Ausbau nur bei Belastungsschwerpunkten

▪ Umsetzung entspricht Orientierungsrahmen nach 

einheitlichen Kriterien gemäß Bundesstrategie zu 

Spurenstoffen

➢ Konsequente Fortsetzung des begonnen Weges



Umsetzung im 3. BWP (1)

➢ Erlass vom 08.07.2020 an Vollzug über Vorgehen in NW 

➢ weitere fachliche Diskussion hat zum klarstellenden Erlass vom 25.06.2021 

geführt (umgesetzt auch im Steckbrief zur PGMN 04)

1. Fall: Zielverfehlung im Oberflächenwasserkörper wegen relevanter 

Einleitung(en) mit Mikroschadstoffen mit ökotoxikologischer Wirkung 

über kommunale Kläranlagen 

Eine 4. Reinigungsstufe bei Kläranlagen mit < 10.000 EW ist in der 

Regel keine kosteneffiziente Maßnahme;

es sei denn, die Einleitung(en) beeinflusst/en ein FFH-Gebiet oder 

ein Naturschutzgebiet. 

2. Fall: Ein von Einleitung(en) mit Mikroschadstoffen mit 

humantoxikologischer Wirkung von kommunale(n) Kläranlage(n) 

beeinflusster OFWK ist nach Artikel 7 WRRL eingestuft (Liste der OFWK 

mit signifikanten Belastungen für die TW-Gewinnung siehe PE-

Steckbriefe)



Umsetzung im 3. BWP (2)

Priorisierung für die Umsetzung 

und Verteilung auf die 3 Maßnahmenzyklen 

(bis 2027, bis 2022, bis 2039 – möglichst gleichmäßig): 

▪ Besondere Schutzwürdigkeit des/der beeinflussten Wasserkörper(s) – wie 

Quellgebiete, GW, Karstgebiete, Heilquellen, TW-Gewinnung oder 

naturschutzrechtliche Schutzgebiete wie z.B. FFH-Gebiete

▪ Weitere Priorisierungskriterien

▪ besondere Belastungen aus Indirekteinleitungen (z.B. Krankenhäuser, 

Industriebetriebe etc.)

▪ bauliche Änderungen innerhalb der Abwasserbehandlung

▪ Synergien zu weiteren ohnehin vorzusehenden Maßnahmen, wie bspw. 

zur Nährstoffelimination (Phosphor-Elimination)

▪ Weitere Erkenntnisse aus den über 130 Machbarkeitsstudien bzw. 

ortsspezifische Erkenntnisse über die KA, GREATER-Modellierungen 

sowie Stoffstromanalysen für die Gewässer

➢ Priorisierung erweitert die Möglichkeiten zur Nutzung von Synergien



Ausbau kommunaler 

Kläranlagen zur Mikroschadstoffreduzierung



Finanzierung / Förderung in NRW

▪ Maßnahmen zur Mikroschadstoffelimination werden aus 

Mitteln der Abwasserabgabe gefördert über

„Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW II (ResA II)“ 

▪ Gestaffelte Fördersätze: bis 2019 max. 70%, danach mit 50% 

➢ Ende 2019 lagen Anträge für 15 KA vor –

Priorisierungsverfahren eingeführt - Förderung aller 

beantragten Anlagen ist erfolgt !

Kläranlage Nette (Niersverband) – Luftbild vor Ausbau Kläranlage Rheda-Wiedenbrück – Inbetriebnahme Ozonanlage 2021



Zusammenfassung Mikroschadstoffe

▪ Mikroschadstoffe stellen eine Belastung für unsere Gewässer dar

▪ Der nach WRRL vorgesehene "gute ökologische Zustand" unserer 

Gewässer lässt sich nicht erreichen, solange auch diese Schadstoffe 

nicht verringert werden. 

▪ Das Vorgehen in NRW ist die konsequente Fortsetzung der mit dem 

Programm Reine Ruhr 2009 begonnenen Strategie der 

Landesregierung zur Minderung des Eintrags von Spurenstoffen und 

orientiert sich an der Spurenstoffstrategie des Bundes, die mit einem 

breit angelegten Spurenstoffdialog des Bundes festgelegt wurde.  



Ausblick 

zukünftige Fragestellungen für die Abwasserbeseitigung 

auf dem weiteren Weg …

➢ durch Klimawandel häufigere Trockenphasen – geringere Wasserführung in 

den Gewässern – höhere Anforderungen an Einleitungen ?

➢ Water-reuse ?

➢ Mikroplastik ?

➢ Krankheitserreger; multiresistente Keime ?

➢ Beitrag der Abwasserbeseitigung zur wassersensiblen Stadtentwicklung !

➢ Maßnahmen zur Starkregenvorsorge !

➢ ….



Lassen Sie uns den begonnenen Weg gemeinsam 

weitergehen und die aktuellen und zukünftigen 

Herausforderungen annehmen !

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


